
#ST# Bundesbeschluss
über die Beteiligung der Schweiz an der Kapitalerhöhung
der Interamerikanischen, der Asiatischen und der Afrikanischen
Entwicklungsbank sowie der Interamerikanischen
Investitionsgesellschaft und der Multilateralen
Investitionsgarantie-Agentur

vom 19. Dezember 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, •

gestützt auf Artikel 9 Absatz l des Bundesgesetzes vom 19. März 19761} über die
internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe,

-nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 31. Mai 19952',

beschliesst:

Art. l
1 Für die Beteiligung an der Kapitalerhöhung der Interamerikanischen, der Asiati-
schen und der Afrikanischen Entwicklungsbank sowie der Interamerikanischen
Investitionsgesellschaft und der Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur wird
ein Rahmenkredit von 800 Millionen Franken bewilligt (wovon ungefähr 45 Millio-
nen Franken einzahlbar sein werden, der Rest stellt Garantiekapital dar). Der Kre-
dit wird für eine Mindestdauer von vier Jahren bewilligt. Die Kreditperiode beginnt
bei vollständiger Verpflichtung des vorangegangenen Rahmenkredits, frühestens
am I.Oktober 1995.
2 Die jährlichen Zahlungskredite werden in den Voranschlag aufgenommen.

Art. 2
Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen-
dum.

Ständerat, 26. September 1995 Nationalrat, 19. Dezember 1995

Der Präsident; Küchler Der Präsident: Leuba
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Duvillard
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